
Regierungsrat

Kanton Zug

Reaierunasrat. Postfach. 6301 Zug

An die

Vernehmlassungsadressatinnen

und -adressaten

T direkt 041 728 31 41
Zug, 11. Juli 2018

Verordnung betreffend Gebühren, Kostenvorschüsse, Parteientschädigungen und Um-

triebsentschädigungen in Beschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat (Kostenverord-

nung)
Eröffnung der Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat hat die Staatskanzlei beauftragt, das Ergebnis der ersten Lesung des Ent-

wurfs der Verordnung betreffend Gebühren, Kostenvorschüsse, Parteientschädigungen und

Umtriebsentschädigungen in Beschwerdeverfahren vordem Regierungsrat (Kostenverordnung)

bis 8. Oktober 2018 in die Vernehmlassung zu geben. Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an

peter.aiss@zfl.ch.

Die Vemehmlassungsunterlagen sind auch im Internet unter www.zq.ch/vernehmlassungen ab-

rufbar.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Besten Dank.

Freundliche Grüsse

Regierungsrat des Kantons Zug

K \^cM^<»sc>
Manuela Weichelt-Picard

Frau Landammann

Beilagen:

— Entwurf Verordnung (Ergebnis 1. Lesung im Regierungsrat vom 10. Juli 2018)

— Entwurf Bericht (Ergebnis 1. Lesung im Regierungsrat vom 10. Ju!i 2018)
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